
Verbot des Mitbringens von Waffen, Munition und vergleichbaren Gegenständen 
sowie von Chemikalien in Schulen 

RdErl. d. MK v. 6.8.2014 - 36.3-81704/03 (Nds. MBl. Nr. 29/2014 S. 543) - VORIS 22410 -  

1. Es wird untersagt, Waffen i.S. des WaffG in der jeweils geltenden Fassung mit in die Schule, 
auf das Schulgelände oder zu Schulveranstaltungen zu bringen oder bei sich zu führen. Dazu 
gehören die im WaffG als verboten bezeichneten Gegenstände (insbesondere die sog. Butter-
flymesser, Faustmesser, Springmesser, Fallmesser, Stahlruten, Totschläger, Schlagringe usw.) 
sowie die Gegenstände, für die nach dem WaffG ein Verbot des Führen besteht (Einhandmes-
ser und feststehende Messer mit einer Klingenlänge von mehr als 12 cm usw.) sowie Schuss-
waffen.  

2. Das Verbot erstreckt sich auch auf gleichgestellte Gegenstände (z.B. Schreckschuss-, Reiz-
stoff- und Signalwaffen), Gassprühgeräte, Hieb- und Stoßwaffen sowie waffenähnliche Gegen-
stände wie Schlachter-, Küchen- oder Taschenmesser, Pfeffersprays und Laser-Pointer.  

3. Verboten sind auch Waffen, mit denen der Umgang ganz oder teilweise von der Erlaubnis-
pflicht oder von einem Verbot ausgenommen ist oder die vom Anwendungsbereich des WaffG 
ganz oder teilweise ausgenommen sind (z.B. Spielzeugwaffen oder Soft-Air-Waffen mit einer 
Geschossenergiegrenze bis zu 0,5 Joule). Untersagt wird auch das Mitbringen oder Beisichfüh-
ren von Nachbildungen von Waffen, die aufgrund ihres äußeren Erscheinungsbildes mit Waf-
fen i.S. des WaffG verwechselt werden können.  

4. Das Verbot gilt auch für volljährige Schülerinnen und Schüler, die entweder im Besitz einer 
Erlaubnis zum Führen von Waffen sind (Waffenschein und kleiner Waffenschein) oder erlaub-
nisfreie Waffen erwerben dürfen.  

5. Untersagt wird außerdem das Mitbringen und Beisichführen von Munition jeder Art, von 
Feuerwerkskörpern, von Schwarzpulver sowie von Chemikalien, die geeignet sind, für explosi-
ve Verbindungen verwendet zu werden.  

6. Die Schulleitung kann in Einzelfällen Ausnahmen zulassen, z.B. für Sport- oder Theaterver-
anstaltungen, im Hauswirtschaftsunterricht oder während Schulveranstaltungen mit Essen-
verkauf.  

7. Alle Schülerinnen und Schüler sind jeweils zu Beginn eines Schuljahres über den Inhalt die-
ses RdErl. zu belehren. Dabei ist auf die altersbedingten speziellen Gefährdungen besonders 
einzugehen. Es ist darauf hinzuweisen, dass ein Verstoß gegen das Verbot des Mitbringens 
von Waffen usw. eine Erziehungs- oder Ordnungsmaßnahme zur Folge haben kann.  

8. Ein Abdruck dieses RdErl. ist jeweils bei der Aufnahme in eine Schule (in der Regel erstes 
und fünftes Schuljahr sowie beim Eintritt in berufsbildende Schulen) den Erziehungsberechtig-
ten zur Kenntnis zu geben.  

9. Dieser RdErl. tritt am 1.9.2014 in Kraft und mit Ablauf des 31.12.2019 außer Kraft.  

 

 



Rauchen und Konsum alkoholischer Getränke in der Schule  
RdErl. d. MK v 7.12.2012 - 34-82 114/5 (SVBl. 1/2013 S.30) - VORIS 21069 -  
Bezug: RdErl. d. MK v. 3.6.2005 (SVBl. S.351) - 23-82 114/5 - VORIS 21069 - 

1. Das Rauchen und der Konsum alkoholischer Getränke sind im Schulgebäude und auf 
dem Schulgelände während schulischer Veranstaltungen sowie bei Schulveranstaltun-
gen außerhalb der Schule verboten.  

2. Die Schule entwickelt unter Einbeziehung der Schülerschaft und der Erziehungsberech-
tigten ein Präventionskonzept mit dem Ziel, die heutige und zukünftige Generation vor 
den gesundheitlichen, gesellschaftlichen, umweltrelevanten und wirtschaftlichen Fol-
gen des Tabak- und Alkoholkonsums sowie des Passivrauchens zu schützen. Der 
Schulelternrat muss dem Konzept zustimmen.  

3. Das Präventionskonzept ist jährlich neu zu beschließen. In Schulen mit einem Schul-
programm ist das Präventionskonzept in die Schulprogrammentwicklung aufzuneh-
men.  

4. Im Einzelfall sind von dem Verbot alkoholischer Getränke nach Ziffer 1 Ausnahmen zu-
lässig. Eine Befreiung von Schülerinnen und Schülern ist nur zulässig bei Schülerinnen 
und Schülern des Sekundarbereichs II, die das 16. Lebensjahr vollendet haben. Unter 
Anlegung eines strengen Maßstabs können von dem Verbot befreien  

- die Schulleiterin oder der Schulleiter bei besonderen Gelegenheiten (z.B. Schulentlassungs-
feiern, Jubiläen usw.) sowie  

- die Aufsicht führende Lehrkraft bei Schulveranstaltungen außerhalb der Schule. Wenn an 
der Schulveranstaltung minderjährige Schülerinnen und Schüler teilnehmen, ist die Zustim-
mung der jeweiligen Klassenelternschaften erforderlich.  

5. Von dem Verbot nach Ziff. 1 sind solche Räume und Grundstücksflächen ausgenom-
men, die ausschließlich Dritten überlassen sind.  

6. Dieser RdErl. tritt am 1.1.2013 in Kraft. Der Bezugserlass tritt mit Ablauf des 
31.12.2012 außer Kraft.  

 

Niedersächsisches Gesetz 
zum Schutz vor den Gefahren des Passivrauchens 

Vom 12. Juli 2007 
Der Niedersächsische Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen: 

Artikel 1 
Niedersächsisches Nichtraucherschutzgesetz 

(Nds. NiRSG) 
§ 1 

Rauchverbot 
(1) Das Rauchen ist in Niedersachsen verboten in vollständig umschlossenen Räumlichkeiten 
[…] 

5. von Schulen im Sinne des § 1 Abs. 2 des Niedersächsischen Schulgesetzes, 
[…] 
 
Bei öffentlichen Schulen im Sinne des § 1 Abs. 3 des Niedersächsischen Schulgesetzes […] ist das Rau-

chen auch auf den zur Einrichtung gehörenden Hof- und Freiflächen verboten. 
 


